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Die Anpassung des Menschen an die von 
ihm selbst maßgeblich beeinfl usste Um-
welt kann gerade im Bereich des techni-
schen Fortschritts nicht mithalten. Genau 
in dem Bereich, in dem der Mensch das 
Tempo der Entwicklung selber am meisten 
mitbestimmt, muss er vor den dadurch an-
steigenden Belastungen geschützt werden. 
Hier liegen die Aufgaben des Arbeitsschut-
zes. Durch geeignete Bestimmungen und 
Maßnahmen sollen Unfälle, arbeitsbedingte 
Erkrankungen und Berufskrankheiten ver-
mieden und das Wohlbefi nden und die Zu-
friedenheit der Arbeitnehmer gefördert wer-
den. Die dadurch erreichte Steigerung der 
Leistungsfähigkeit und die Senkung des 
Krankenstandes leisten einen hohen Bei-
trag zum Unternehmenserfolg.

Arbeit gilt wenn nicht als ein Fluch, so doch 
als eine Last, die den Menschen hindert, sich 
selbst zu erkennen und in der eigenen, wie 
auch immer deklarierten Selbstbestimmung zu 
leben. In allen Hochkulturen des Altertums galt 
zumindest die körperliche Arbeit als minder-
wertig und wurde in erster Linie von den Skla-
ven, den beseelten Werkzeugen nach ARIS-
TOTELES, verrichtet. Nicht alles was, wie die 
„Brockhaus“-Defi nition für „Arbeit“ lautet, „be-
wusstes Handeln zur Befriedigung von Bedürf-
nissen und darüber hinaus Teil der Daseinser-
füllung des Menschen“ ist, wurde und wird bis 
zum heutigen Tag mit dem Terminus Arbeit be-
legt.

In ganz entscheidendem Maße zu einer Ände-
rung des Arbeitsbegriffes hat das junge Chris-
tentum beigetragen und dass auf der Basis 
des Neuen Testamentes. Die Kirchenväter und 
die Gründer der Mönchsorden, in erster Linie 
sei hier BENEDIKT VON NURSIA (um 480-
547) mit seinem Wahlspruch „Ora et labora“ 
genannt, haben dazu beigetragen, die Arbeit 
nunmehr als Gottesdienst und nicht mehr als 
einen Fluch anzusehen.

Medizinhistoriker sehen als Vorläufer der heu-
tigen Werks- und Betriebsärzte die Berg- und 
Knappschaftsärzte vergangener Jahrhunder-
te an und datieren somit den Beginn der Ar-
beitsmedizin von den ersten Arbeiten über die 
„Bergsucht“, eine Erkrankung, unter der sich 
Silikosen sowie Schwermetall- und Kohleno-
xidvergiftungen verborgen haben dürften, und 
die „Hüttenkatze“, die man heute allgemein-
hin als eine chronische Bleivergiftung identi-

fi ziert hat. Diese Reihe wurde angeführt von 
der Veröffentlichung des WENCESLAUS PA-
YER (BAYER), genannt De Cubito, vom Jah-
re 1523 „Fruchtbare Ertzney mit ihrem rechten 
Gebrauch von den gemeinen Man so auff dem 
hochberumbten Berckwerck Sankt Joachimst-
hal“ (erfahren). 

Ein Jahr später erschien dann im Druck die be-
reits 1473 entstandene Arbeit von ULRICH EL-
LENBOG (1440-1499). „Von den gifftigen be-
sen Temmpffen und Reuchen der Metal“, und 
es folgte dann die allgemein bekannte Schrift 
des PARACELSUS (1493-1541) „Von der 
Bergsucht und anderen Bergkrankheiten“ von 
1533, die allerdings erst 1567 in Dillingen ge-
druckt wurde, und von GEORG AGRICOLA 
„De re metallica“, 1530 in Basel publiziert.

Damals wie heute stellten sich dabei die Fra-
gen: Wie konnte man die Erkrankungen, die 
auf Basis des Arbeitslebens entstanden, er-
kennen, vor allem in ihrer Abhängigkeit von 
Noxen des Arbeitslebens, und wie konnte man 
die betreffenden Gefahren von den Arbeitern 
fernhalten. Denn es hat in der Tat Jahrhunder-
te gedauert, bis die Schädlichkeit bestimmter 
Stäube für den menschlichen Organismus ins 
Auge fi el oder bis die typischen Symptome der 
chronischen Bleivergiftung als solche erkannt 
worden waren.

Man erlebt es auch heute immer wieder, dass 
neu synthetisierte Substanzen Gefahren mit 
sich bringen, die nur durch aufmerksame Be-
obachtung rechtzeitig erkannt werden können, 
während der einzelne Arbeiter ein Unwohlsein 
oder eine mehr oder weniger schwere Erkran-
kung auf ganz andere Ursachen zurückführt.

So konnten der Arbeitsschutz früherer Zeiten 
und erst recht unser moderner Arbeitsschutz 
nicht so lange warten, bis die betreffenden Ar-
beiter sich krankmeldeten, sondern er muss-
te bereits frühzeitig Vorsorgemaßnahmen er-
greifen, um etwaige gesundheitsgefährdende 
Phänomene zu erkennen und damit Gefahren 
von den ihm anvertrauten Arbeitern abwenden 
zu können. Der Werksarzt war also wohl einer 
der ersten, der das praktizierte, was man heu-
te prophylaktische Medizin nennt, und, dies 
scheint bis auf den heutigen Tag von besonde-
rer Bedeutung, der Arbeitsschützer des Mittel-
alters, der Barock- und Aufklärungszeit und der 
Jetztzeit durfte seine Vorstellungen nicht nur in 
hypothetische und theoretische Erwägungen 
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fassen, sondern man erwartete von ihm eine 
schnelle und durchgreifende praktische Hilfe, 
die etwaige Missstände am Arbeitsplatz umge-
hend abzustellen erlaubte. Er befand sich da-
bei eigentlich immer in einem besonderen Di-
lemma. Auf der einen Seite war ihm der Schutz 
der Gesundheit der arbeitenden Bevölkerung 
anvertraut, das war seine wichtigste und erste 
Aufgabe. Auf der anderen Seite durfte er keine, 
wissenschaftlich nicht absolut abgesicherten, 
die Produktion beeinträchtigenden Postula-
te anmelden, denn dann konnte ein derartiges 
Unternehmen konkurrenzunfähig werden, in 
Konkurs geraten, und dies hätte schließlich 
zum Verlust der Arbeitsplätze geführt. 

So wahr es auf der einen Seite ist, dass in den 
alten Hochkulturen den Sklaven nur eine re-
lativ bescheidene ärztliche Versorgung zuteil-
wurde, zumal wenn es sich um verurteilte Ver-
brecher oder Kriegsgefangene handelte, so 
wenig darf man auf der anderen Seite überse-
hen, dass z. B. in Altägypten für die aufgrund 
von freiwilligen Dienstverträgen oder durch 
Dienstleistungsverordnungen für einige Mo-
nate des Jahres verpfl ichteten Arbeiter, aber 
auch für die Sklaven etwa beim Pyramiden-
bau oder beim Bau der pharaonischen Paläs-
te, eine geregelte ärztliche Versorgung an der 
Tagesordnung war. 

Es war für die Medizinhistoriker eine Überra-
schung, als der der belgische Gelehrte FRANS 
JONCKHEERE (1903-1956) in Untersuchun-
gen, insbesondere der sogenannten Ostraka, 
Tonscherben also, die in demotischer Schrift 
als Notizblätter beschrieben waren und meist 
das Tagesgeschehen im alten Ägypten, von 
den Rechnungen der Hausfrauen bis zu An-
weisungen an Beamte usw. wiedergaben, dar-
legen konnte, dass es bereits dort einen regel-
rechten Stand der Werks- und Betriebsärzte 
gegeben haben muss. Sie hatten wohl maß-
gebenden Einfl uss darauf, dass die freien Ar-
beiter eine ausreichende Ruhezeit einhalten 
konnten und an jedem Ersten des Monats so-
wie den beiden letzten Tagen jeder Dekade ar-
beitsfrei waren, sodass die eigentlichen Werk-
tage sich auf 23 im Monat reduzierten. Wenn 
man dazuzählt, dass ihnen bei bestimmten 
Anlässen, der Erkrankung ihrer Frau oder der 
Verheiratung der Tochter sowie natürlich bei 
allen staatlichen Festen, Urlaub gegeben wur-
de, muss man feststellen, dass die Verhältnis-
se im alten Ägypten sich jedenfalls für die frei-
en Arbeiter nicht wesentlich von denen unserer 
Tage unterschieden haben dürften, ja sie wur-
den im Gegensatz zu heute sogar dann beur-
laubt, wenn sie, wie es in einem Text heißt, Bier 
herstellen mussten, wenn der Sohn erkrankt 
war oder die Tochter ihren „Namenstag“, fei-

erte. Auch auf die brütende Hitze im Sommer 
nahm man Rücksicht. So war eine zweistün-
dige Siesta an der Tagesordnung und es gab 
eine Hitzezulage an besonders heißen Tagen, 
wenn dennoch gearbeitet werden musste. Ge-
gen den brennenden Durst lieferten die Staats-
behörden entweder unter Bäumen kaltgestellte 
Krüge mit Wasser oder Bier und für die Arbei-
ter mit Spezialaufgaben wurden regelrechte 
Ateliers aus Stein eingerichtet, wobei man auf 
eine adäquate Ventilation großen Wert legte. 
In Ägypten sind erstmals Windsegel benutzt 
worden, um auf diese Weise hoch über dem 
Dach ein wenig frische Luft in die Ateliers zu 
führen. Und während man auf die Bekleidung 
der Sklaven keinen Wert legte, sodass viele 
nur in Lumpen, manche sogar ohne jedes Klei-
dungsstück arbeiten mussten, hatten die frei-
en Arbeiter ein Recht auf einen Rock und vor 
allem Sandalen als Schutz gegen Skorpionsti-
che. In vielen Fällen gehörte es geradezu zum 
Deputat der Arbeiter, dass man ihnen Leinen- 
oder Baumwollkleidung, zumindest Stoff zur 
Verfügung stellte.

Nach dem altägyptischen Motto, dass die Ar-
beit zügig vonstattengeht, wenn der Bauch 
gefüllt ist, legte man auch auf eine adäquate 
Ernährung mit den Grundnahrungsmitteln Ge-
treide, Öl und Brot großen Wert, wenngleich 
es natürlich in Hungerjahren, die aus der Bibel 
wohl bekannt sind, gerade auch den Arbeitern 
am Nötigsten mangelte und es gelegentlich zu 
Aufständen kam. 

Dies alles wurde neben den Verwaltungsbeam-
ten von einer besonderen Gruppe von Ärzten, 
den „Sinu“, überwacht, die in der Tat als erste 
Werks- und Betriebsärzte der Welt betrachtet 
werden dürften. Sie sind auf zahlreichen Lis-
ten, vor allem der Minen und Steinbrüche fast 
stets zu fi nden, und sie sind nicht selten sogar 
auf Stelen dargestellt, ein Zeichen ihrer beson-
deren Wertschätzung, obwohl ihr soziales An-
sehen in der Ärztehierarchie nicht besonders 
hoch war. Und sie wurden wiederum von ei-
nem Chefarzt kontrolliert. 

Besonders häufi g mussten auch Betriebsunfäl-
le behandelt werden, so geschlossene oder of-
fene Frakturen, welche ausdrücklich als solche 
erwähnt wurden sowie Augenverletzungen, die 
mit der berühmten ägyptischen Augensalben 
behandelt wurden. Ebenso gab es Sanitäts-
stellen, in denen bettlägerige Patienten eine 
Zeitlang gepfl egt wurden, bis sie zu ihrer Fami-
lie zurückkehren konnten.

Nun, man darf betonen, dass dies natürlich 
nicht überall im alten Ägypten der Fall war und 
vor allem nur für die freien Arbeiter galt, die 

entweder dienstverpfl ichtet wurden oder einen 
individuellen Kontrakt abgeschlossen hatten.
Dazu kommt zweifelsohne heute für den Ar-
beitsschützer noch das Aufgabengebiet des 
Umweltschutzes hinzu, das übrigens schon von 
der Republik Venedig sehr klar erkannt wor-
den war. Dort gab es seit 1294 bereits exakte 
Vorschriften über die Vermeidung von Rauch, 
schädlichen Dämpfen, Lärm und schädlichen 
Abwässern sowie Gesetze, die sich insbeson-
dere gegen die Belästigung der Umgebung 
durch Färbereien, Bäckereien, die berühmte 
Glasindustrie in Murano und andere industriel-
le Unternehmungen richteten.

Alle Empfehlungen, Verordnungen und Geset-
ze, die die Sicherung der Gesundheit der ar-
beitenden Bevölkerung zum Anlass haben, 
sind nur dann sinnvoll, wenn ein Experte, der 
über die Unfallgefahren und die technischen 
Probleme, die sich in den einzelnen Betrie-
ben ergeben könnten, eingehend informiert ist, 
ihre Anwendung überwacht, erläutert und not-
falls verbessert. Dies hat schon der französi-
sche Arzt TANQUEREL DES BLANCHES er-
kannt, der zum ersten Mal in seinem Werk 
„Traité des maladies de plomb ou saturnines“ 
(Paris, 1839) die unterschiedlichen Symptome 
der Bleivergiftung auf das Agens Pb eindeutig 
zurückgeführte.

Seinen Anfang nahm der deutsche Arbeits-
schutz im Jahre 1828 in Preußen. Bei der mi-
litärischen Musterung in den preußischen In-
dustriegebieten fand sich zu dieser Zeit keine 
ausreichende Anzahl militärtauglicher junger 
Männer mehr. Um aber auch in Zukunft genü-
gend Soldaten zur Verfügung zu haben, sah 
sich der zuständige General Horn dazu veran-
lasst, an den König von Preußen heranzutre-
ten und gesetzliche Maßnahmen zum Schutz 
der Arbeiterschaft zu fordern. Im Jahre 1839 
wurde diese Forderung dann durch das Preu-
ßische Regulativ für die Beschäftigung jugend-
licher Arbeitnehmer in Fabriken erfüllt. Der 
Reichskanzler Otto von Bismarck initiierte we-
nige Jahre später weitreichende, für seine Zeit 
fortschrittliche Sozialgesetze, die sich im we-
sentlichen mit der Unfall-, Kranken-, Renten- 
und Invaliditätsversicherung befassten. Hinter-
gedanke bei seinem Sozialgesetzgebungswerk 
war dabei aber weniger eine ethisch-morali-
sche Grundeinstellung, als vielmehr das Ziel, 
die Arbeiterschaft für sich zu gewinnen und sie 
somit von der Sozialdemokratie zu entfremden 
und diese weiter zu schwächen.

Als die Gründungsväter der Europäischen Ge-
meinschaft vor 40 Jahren die Verträge von 
Rom unterzeichneten, legten sie das politi-
sche Fundament der europäischen Integration 
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und leiteten auch die Zeit der Angleichung im 
Arbeitsschutz ein. Die Rechtssysteme im Be-
reich des Arbeitsschutzes waren in den einzel-
nen Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft zum 
Teil sehr unterschiedlich und boten nicht alle 
das gleiche Maß an Sicherheit und Gesund-
heitsschutz für die Arbeitnehmer. Um das Ziel 
eines gemeinsamen Arbeitsschutzsystems zu 
erreichen, wurde basierend auf dem EWG-
Vertrag am 12. Juni 1989 die EG-Rahmen-
richtlinie 89/391/EWG über die Durchführung 
von Maßnahmen zur Verbesserung der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes der Ar-
beitnehmer bei der Arbeit erlassen (Inkrafttre-
ten 31.12.1992). Ergänzt wurde sie dann noch 
einmal durch die Richtlinie 91/383/EWG des 
Rates in Bezug auf den Schutz von befriste-
ten Arbeitsverhältnissen und Leiharbeitsver-
hältnissen. Die Rahmenrichtlinie basiert dabei 
im wesentlichen auf zwei Artikeln des EWG-
Vertrages: den damaligen Artikeln 100a (jetzt 
95) und 118a (jetzt 137). Der Artikel 100a (Art. 

95) richtet sich an den Hersteller und den In-
verkehrbringer und regelt die Anforderungen 
an die Produktsicherheit. Auf der Grundlage 
dieses Artikels sind verschiedene Vorschrif-
ten erlassen worden, die der Angleichung der 
unterschiedlichen sicherheitstechnischen An-
forderungen dienen und verhindern sollen, 
dass durch diese Unterschiede Handelshemm-
nisse entstehen, die den freien europäischen 
Binnenmarkt behindern könnten. Die auf dem 
Artikel 100a basierenden Vorschriften sind ver-
bindlich und lassen den europäischen Mitglied-
staaten bei der Umsetzung in nationales Recht 
keinen Handlungsspielraum. Der Artikel 118a 
(Art. 137) ist die eigentliche Hauptbasis für 
die Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und rich-
tet sich an die Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
In ihm ist vorgesehen, dass der Rat der euro-
päischen Gemeinschaft durch Richtlinien Min-
destvorschriften festlegt, die insbesondere die 
Verbesserung der Arbeitsumwelt fördern und 
somit die Sicherheit und die Gesundheit der 

Arbeitnehmer schützen. Bei der Umsetzung 
von Mindestvorschriften in nationales Recht 
können die Mitgliedstaaten über die darin ge-
stellten Forderungen hinausgehen.

Von dem Erlass der Rahmenrichtlinie und de-
ren Inkrafttreten bis zur Umsetzung in nati-
onales Recht war es jedoch noch einmal ein 
langer Schritt, der schließlich im August 1996 
durch das Inkrafttreten des Arbeitsschutzge-
setzes vollzogen wurde. Gleichzeitig erweiter-
te der Gesetzgeber zum selben Zeitpunkt den 
Präventionsauftrag der gesetzlichen Unfallver-
sicherer durch das Gesetz zur Einordnung des 
Rechts der gesetzlichen Unfallversicherer in 
das Sozialgesetzbuch (SGB VII).

Im Zuge dieser angestrebten Konformität im 
europäischen Arbeitsschutz gab es eine ganze 
Reihe von Richtlinien, die in deutsches Recht 
umgesetzt wurden bzw. noch umgesetzt wer-
den müssen.


